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1	 Einleitung

1.1	 Beauftragung

Die Logo verde Stadtplaner und Landschafts- 
architekten GmbH, Landshut wurde am 
10.03.2025 von der Gemeinde Röfingen  mit 
der Aufstellung des Bebauungsplans „Gewer-
begebiet Roßhaupten West“ mit integriertem 
Grünordnungsplan sowie der Änderung des 
Flächennutzungsplans im Parallelverfahren 
beauftragt.

Weiterhin wurde auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung die Erstellung folgender Gutach-
ten beauftragt:

●● Beitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung

●● Schalltechnische Untersuchung

●● Hydrogeologische Untersuchung / Bau-
grunduntersuchung (Geotechnischer Be-
richt)

1.2	 Gesetzliche Grundlagen

Umweltprüfung
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und 
in einem Umweltbericht beschrieben und bewer-
tet werden. [...] Die Umweltprüfung bezieht sich 
auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand 
und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie 
nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleit-
plans angemessenerweise verlangt werden kann. 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwä-
gung zu berücksichtigen. [...]

(§ 2 Abs. 4 BauGB) 

Die Umweltprüfung ist in die bestehenden Ver-
fahrensschritte der Bauleitplanung integriert.

Sie ist als Regelverfahren für grundsätzlich alle 
Bauleitpläne ausgestaltet und zur Vereinheit-
lichung der bislang nebeneinander stehenden 
planungsrechtlichen Umweltverfahren (Um-
weltverträglichkeitsprüfung, Verträglichkeitsprü-
fung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) genutzt 
worden.

Umweltbericht 
Im Umweltbericht sind die auf Grund der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewer-
teten Belange des Umweltschutzes darzulegen. 
Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil 
der Begründung.

(§ 2a BauGB)

Der Umweltbericht dient im Rahmen der Betei-
ligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 und Abs. 2 
BauGB) und der Behörden (§ 4 Abs. 1 und Abs. 
2 BauGB) der Informationspflicht der Gemeinde.
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2	 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans

Der Gemeinderat der Gemeinde Röfingen hat 
in seiner Sitzung am 10.03.2025 die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Roßhaup-
ten West“ beschlossen.

Ziel des verbindlichen Bauleitplans ist die Aus-
weisung eines Gewerbegebiets im Bereich der 
ehemaligen, zwischenzeitlich verkauften, Kalk-
schlammdeponie der RWE Nuclear in Roßhaup-
ten. Der Planfeststellungsbeschluss, welcher 
dem Inhaber der privaten Planfeststellung die 
Lagerung von Kalkschlamm ermöglicht, wurde 
aufgehoben. So kann die Gemeinde auf den Flä-
chen im Rahmen ihrer kommunalen Planungsho-
heit wieder bauleitplanerisch tätig werden.

Die BKK Dämpfungselemente Kubina GmbH ist 
im Westen des Ortsteils Roßhaupten in der Ge-
meinde Röfingen angesiedelt. Eine Erweiterung 
des Betriebs kann nicht an beliebiger Stelle er-
folgen. Die innerbetrieblichen Abläufe der Pro-
duktion sowie der An- und Abfahrt der Materiali-
en bedingen eine Erweiterung in unmittelbarem 
Anschluss an das bestehende Betriebsgelände. 
Alternative Maßnahmen zur Innenentwicklung 
im Gemeindegebiet Röfingen kommen insofern 
nicht in Betracht. Vielmehr plant die Gemeinde 
durch die Ausweisung eines Gewerbegebiets 
nördlich des bestehenden Betriebsgeländes eine 
Umnutzung der ehemaligen Kalkschlammdepo-
nie zu ermöglichen.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans wird  
mit der Anbindung an bestehende Siedlungs- 
und Erschließungsstrukturen und bestehendes 
Gewerbe somit das Anbindegebot gemäß Ziel 
3.3 im LEP sowie das gesetzlich verankerte Ziel 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwick-
lung unter gemäß §§ 1 Abs. 5, 1 Abs. 2 BauGB 
berücksichtigt.

Das Betriebskonzept der BKK Dämpfungselemen-
te Kubina GmbH sieht am Standort Roßhaupten 
die Erschließung zusätzlicher betrieblicher Flä-
chen vor, um die bestehende Betriebsstruktur zu 
erweitern und zu optimieren. Geplant sind unter 
anderem Flächen für eine mögliche Produktions-
ausweitung, ein Metalllager sowie die Auslage-
rung der Metallfertigung aus der Gummifertigung. 
Ergänzt wird das Konzept durch Stellplatzflächen 
für Betriebsfahrzeuge, einen Stickstofftank sowie 
großzügige Mitarbeiterparkplätze mit Reserve für 
einen 2-Schichtbetrieb.

Die Aufstellung des Bebauungsplans mit integ-
riertem Grünordnungsplan erfolgt parallel zur Än-
derung des Flächennutzungsplans mit integrier-
tem Landschaftsplan im Regelverfahren.



Änderung FNP „Ehem. Kalkschlammdeponie Roßhaupten“� Umweltbericht

8

3	 Beschreibung des Vorhabens

3.1	 Angaben zum Standort

3.1.1	 Räumliche und inhaltliche Abgren-
zung 

Das Plangebiet liegt im Westen des Ortsteils 
Roßhaupten, ca. 130 m nördlich der Hauptstraße 
und schließt diese in Teilen ein.

Das Plangebiet wird im Westen im Wesentlichen 
durch einen bestehenden Wirtschaftsweg mit 
Begleitgehölz begrenzt, während im Osten eine 
private Zufahrtsstraße mit Begleitgehölz zur DK0- 
Deponie im nördlich angrenzenden Haldenwang 
die Grenze bildet. Nördlich schließen die Flächen 
der DK0-Deponie Haldenwang an, im Süden lie-
gen entlang der Hauptstraße (Staatsstraße St 
2510) bestehende wohnbauliche und gewerbli-
che Siedlungsflächen.

Der Geltungsbereich der Flächennutzungs-
planänderung „Ehemalige Kalkschlammdeponie 
Roßhaupten“ umfasst folgende Grundstücke der 
Gemarkung Röfingen mit einer Gesamtfläche von 
ca. 62.229 m²: Fl.Nr. 219, 220, 221, 228/1, 228/1.

3.1.2	 Abgrenzung der Untersuchungsräu-
me

Der Umweltprüfung sowie der Bearbeitung des 
Umweltberichts wurden folgende Gutachten zu-
grunde gelegt:

●● Beitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung

●● Schalltechnische Untersuchung

●● Hydrogeologische Untersuchung / Bau-
grunduntersuchung (Geotechnischer Be-
richt)

Die gewählten Abgrenzungen sind den jeweiligen 
Gutachten zu entnehmen.

3.2	 Art und Umfang des Vorhabens / der 
Erschließung

Wie in der Begründung zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans beschrieben, widerspricht 
der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Roßhaup-
ten West“ den Darstellungen des rechtswirksa-
men Flächennutzungsplans. Aus diesem Grund 
wird der seit 17.02.1993 rechtswirksame Flä-
chennutzungsplan der Gemeinde Röfingen im 
Parallelverfahren geändert.

Der Geltungsbereich der Änderung des Flächen-
nutzungsplans geht hierbei über den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans hinaus, um den 
gesamten Bereich der ehemaligen Kalkschlamm-
deponie zu erfassen und neu zu ordnen. Auch der 
bereits rechtskräftige Bebauungsplan „Gewerbe-
gebiet Grundstück Fl.Nr. 228 Gemarkung Röfin-
gen“ der Gemeinde Röfingen sowie die Zufahrt 
zur DK0-Deponie werden berücksichtigt.

Die Erschließung des Plangebiets ist über die be-
reits bestehende und öffentlich gewidmete Ton-
werkstraße gesichert, welche an die Hauptstraße 
anbindet.

Am 10.03.2025 wurde der Beschluss zur Auf-
stelllung des Flächennutzungsplans „Ehemalige 
Kalkschlammdeponie“ gefasst.
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4	 Übergeordnete Planungen / vorbereitende u. verbindliche 
Bauleitplanung

4.1	 LEP / RP

Auf das Kapitel 1 der Begründung wird verwiesen.

4.2	 Flächennutzungsplan Gemeinde 
Roßhaupten

Auf das Kapitel 1 der Begründung wird verwiesen.

4.3	 ABSP / ASK

Auf das Kapitel 1 der Begründung wird verwiesen.

4.4	 Fachinformation Naturschutz

Auf das Kapitel 1 der Begründung wird verwiesen.
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5	 Bestandsanalyse u. Bewertung der Umweltauswirkungen bei 
Durchführung der Planung

Zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorha-
bens ist es zunächst erforderlich, den Ausgangs-
zustand zu erfassen und zu bewerten. Die Be-
standsaufnahme sowie die Beurteilungen werden 
im Folgenden anhand der Schutzgüter dargestellt.

5.1	 Aktuelle Nutzungen

Nutzung im Plangebiet
Bei den Flächen im Plangebiet handelt es sich 
v.a. um eine ehemalige Tonabbaugrube. Der 
Planfeststellungsbeschluss für die ursprünglich 
als Nachnutzung vorgesehene Kalkschlammde-
ponie wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Der-
zeit bestehen Brach- bzw. Konversionsflächen, 
auf denen sich Sukzession einstellt. Im Übrigen 
bestehen im Plangebiet Siedlungsflächen, (Stra-
ßen-)Verkehrsflächen und Gehölzflächen.

Umgebende Nutzung
Angrenzend an das Plangebiet befinden sich land-
wirtschaftlich genutzte Flächen und Siedlungs-
gebiete (Wohnen und Gewerbe) des Ortsteils 
Roßhaupten. Südlich des Plangebiets verläuft 
die Staatsstraße (St) 2510. Nördlich schließen 
das Gemeindegebiet der Gemeinde Haldenwang 
sowie die dort befindliche DK0-Deponie an.

5.2	 Schutzgüter des Naturhaushaltes

5.2.1	 Boden und Wasser

Boden
Hinsichtlich der Bodennutzung befindet sich im 
Plangebiet derzeit die ehemalige Kalkschlamm-
deponie, welche brach liegt und nie als solche ge-
nutzt wurde In der Vergangenheit wurde hier Ton 
abgebaut. Bei dem im Geltungsbereich liegen-
den Abschnitt der Hauptstraße (St 2510) handelt 
es sich um eine versiegelte Verkehrsfläche.

Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch die geo-
logische Einheit Schotter, donau- bis günzzeitlich 
(Älterer Deckenschotter), das anstehende Ge-
stein lässt sich als bindige, feinkörnige Lockerge-
steine, mäßig bis gut konsolidiert (sandiger Kies) 

aus dem Quartär beschreiben. Bodenkundlich 
dominieren im Plangebiet Parabraunerde und 
verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schluffton 
(Lösslehm) über Carbonatschluff (Löss) sowie 
Pararendzina aus Carbonatschluff (Löss).

aus [7]

Gemäß geotechnischem Bericht der Grundbau- 
labor München GmbH vom 11.12.2025 liegt das 
Plangebiet im Kontaktbereich der Quartärsedi-
mente der Donauterrasse und des tertiären Hü-
gellandes, dessen Morphologie durch einen ste-
tigen Wechsel von Kuppen und Mulden geprägt 
ist. Die Geologische Karte von Bayern 1 : 25.000, 
Blatt 7528 Burgau weist im Bereich des unter-
suchten Grundstückes glazifluviatile Ablagerun-
gen aus (Donauschotter).

Die Ablagerungen werden überwiegend von 
Schottern aufgebaut, die von sandigem Löß-
lehm überdeckt werden. Die Mächtigkeit dieser 
Deckschicht kann lokal mehrere Meter betra-
gen. Der Untergrund wird ab etwa 10 m Tiefe 
unter Gelände von den tertiären Ablagerungen 
der Oberen Süßwassermolasse gebildet. Auf-
grund der erosiven Wirkung der im Quartär ab-
fließenden Gletscher- und Flusswässer weist die 
Tertiäroberfläche ein wellenförmiges Relief auf. 
Die bis in sehr große Tiefe reichenden tertiären 
Sedimente bestehen aus einer intensiven Wech-
sellagerung von z. T. vermergelten Tonen und 
Schluffen und glimmerhaltigen Fein- bis Mittel-
sanden und auch Feinkiesen.

Unter den ca. 15 cm mächtigen Oberböden 
im Geltungsbereich folgen schwach sandige, 
schwach tonige bis tonige Schluffe (Lößlehm), 
von weicher bis steifer Konsistenz. Dieser Löß-
lehm wurde bis in eine Tiefe von ca. 4,1 m unter 
Geländeoberkante erbohrt. Darunter folgen bis 
etwa 4,8 m Tiefe unter Gelände Tertiärsande, da-
runter Tertiärkiese, die bis ca. 10,5 m Tiefe unter 
Bohransatzniveau reichen. Diese Schotter set-
zen sich aus schwach sandigen bis sandigen z.T. 
auch schwach schluffigen bis schluffigen Kiesen 
zusammen. Darunter stehen Sandböden an, die 



11

Umweltbericht� Änderung FNP „Ehem. Kalkschlammdeponie Roßhaupten“

bis in etwa 20,0 m Tiefe unter Gelände reichen. 
Unter den Tertiärsanden lagern tertiäre Böden in 
bindiger Fazies von überwiegend halbfester Kon-
sistenz an. Die tertiären Böden der Oberen Süß-
wassermolasse können in Form von Ton- und 
Mergelstein lokal auch felsartig ausgebildet sein

Gemäß geotechnischem Bericht kann nicht voll-
kommen ausgeschlossen werden, dass eine geo-
gene Belastung der Böden mit Schwermetallen, 
z.B. Arsen, besteht. Ergänzende Untersuchun-
gen für das Aushubmaterial werden empfohlen. 
Das Grundstück ist nicht im Altlastenkataster er-
fasst. Sollten aufgrund von Bodenuntersuchun-
gen oder während Baumaßnahmen dennoch 
Bodenauffälligkeiten angetroffen werden, welche 
z.B. auf eine Altlast hinweisen, ist unverzüglich 
das Landratsamt Günzburg oder das Wasserwirt-
schaftsamt Donauwörth zu verständigen.

Aus den vorliegenden Baugrunduntersuchungen 
lässt sich folgende Bodenschichtenabfolge ablei- 
ten:

●● Schicht 1:Oberboden

●● Schicht 2: Auffüllungen

●● Schicht 3: Bindige Deckschichten (Lößlehm)

●● Schicht 4: Quartäre Kiese / Sande

●● Schicht 5: Tertiäre Sande

●● Schicht 6: Tertiäre Schluffe / Ton / Mergel 
bzw. tertiäre Tonsteine / Mergelsteine

Die Lößlehme befinden sich in weicher bis steifer 
Zustandsform und wurden überwiegend im süd-
westlichen Bereich des Plangebiets bis in eine 
Tiefe von 4,0 m bis 5,0 m unter Gelände erbohrt. 
Diese Böden sind aufgrund ihrer Frostempfind-
lichkeit und Verformbarkeit als Gründungshori-
zont nicht geeignet.

Die unterhalb der Lößlehme anstehenden 
quartären Kies- und Sandablagerungen sind 
überwiegend dicht gelagert. Die tertiären Böden, 
die in ca. 20,0 m Tiefe unter Gelände zu erwarten 
sind, weisen eine mindestens halbfeste Konsis-
tenz auf. Die Gründung muss demnach vollstän-
dig in den gewachsenen Kies- und Sandböden 
zum Liegen kommen, da nur diese Böden die 
Bauwerkslasten schadlos, d.h.mit geringen Ver-
formungen aufnehmen können. Aufgrund der 
weichen bis maximal steifen Zustandsform der 
oberflächennah anstehenden Böden müssen 
für die Gründung von nicht unterkellerten Bau-
werke, bodenverbessernde Maßnahmen oder 
eine Tiefgründung vorgesehen werden. Bei der 
Ausführung unterkellerter Bauwerke muss ein 
vollständiger Bodenaustausch der Lößlehme bis 
zum Erreichen dicht gelagerter quartärer Kiese /
Sande durchgeführt werden. Die unterhalb der 
möglichen Gründungsebenen anstehenden Kies- 
und Sandböden eignen sich gut für die Ausfüh-
rung einer Flächengründung.

Bei der Planung der Verkehrs- und Parkflächen 
ist RSTO 12 zu beachten. Aufgrund der Plastizität 
und Frostempfindlichkeit der Lösslehmböden ist 
entweder eine Bodenverbesserung als Kalk-/Ze-
ment-Verfestigung oder ein ausreichend bemes-
sener Bodenaustausch vorzusehen.

Für die Aushub- und die Gründungsarbeiten ist im 
Baufeld mit Tag- und zeitweise auch mit Schicht-
wasserandrang zu rechnen. Wir empfehlen rand-
lich im Baufeld Dränagen und Pumpensümpfen 
vorzusehen und geeignete Pumpen vorzuhalten, 
um das bauzeitlich anfallende Wasser zu fassen 
und abzuleiten.

Das Bauvorhaben liegt gemäß DIN EN 1998-1 
(EC8) in keiner Erdbebenzone.

Vor Ausführung von Erd- und Spezialtiefbau- 
arbeiten wird eine Kampfmittelsondierung des 
Grundstücks durch einen vom bayerischen 
Staatsministerium zertifizierten Kampfmittelsuch- 
dienst empfohlen. Hierzu eignet sich höchstwahr- 
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scheinlich eine photogrammetrische Luftbildaus- 
wertung.

aus [13]

Hinsichtlich des Schutzguts Boden haben die 
Nutzungen im größten Teil des Geltungsbereichs 
zu einer deutlichen anthropogenen Überprägung 
geführt. Unversiegelte Flächen erfüllen jedoch 
weiterhin Bodenfunktionen wie die Puffer- und 
Filterfunktion, die Wasserspeicher- und Erosi-
onsschutzfunktion oder die Ertrags- und Lebens-
raumfunktion, während die Böden im Bereich der 
versiegelten Flächen und der baulichen Anlagen 
keine entsprechenden Bodenfunktionen mehr 
abdecken.

Indirekte Auswirkungen auf angrenzende Boden-
strukturen außerhalb des Geltungsbereichs sind 
nicht zu erwarten.

Der belebte Oberboden ist vor Baubeginn jeder 
Maßnahme abzuheben, in nutzbarem Zustand 
zu erhalten und wieder einzubauen. Ansonsten 
ist dieser vor Vernichtung zu schützen. Die Zwi-
schenlagerung des Oberbodens muss in Mie-
ten von max. 2 m Höhe und 4 m Breite am Bö-
schungsfuß erfolgen. Die Mieten dürfen nicht mit 
Maschinen befahren werden. Das zwischengela-
gerte Bodenmaterial ist durch Zwischeneinsaat 
zu begrünen, sofern keine direkte Verwertung 
vorgesehen ist. Bei einer Lagerungsdauer über 
sechs Monate ist das Zwischenlager gemäß DIN 
19731 mit tiefwurzelnden, winterharten und stark 
wasserzehrenden Pflanzen zu begrünen. Bei Erd- 
und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens 
vor physikalischen und stofflichen Beeinträchti-
gungen sowie zur Verwertung des Bodenmateri-
als die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 
zu berücksichtigen. Das Befahren von Boden ist 
bei ungünstigen Boden- und Witterungsverhält-
nissen möglichst zu vermeiden.

Ansonsten sind Schutzmaßnahmen entspre-
chend DIN 18915 zu treffen. Es wird empfohlen, 
entsprechend DIN 19639, die Baumaßnahme in 
der Planungs- und Ausführungsphase von einer 

qualifizierten bodenkundlichen Baubegleitung 
beaufsichtigen zu lassen.

Für das Schutzgut Boden sind mäßige Auswir-
kungen zu erwarten.

Wasser
Bezüglich des Schutzguts Wasser ist v.a. das 
Grundwasser relevant, da sich ansonsten keine 
Oberflächengewässer im Plangebiet und des-
sen direktem Umfeld befinden. Südwestlich des 
Geltungsbereichs, in ca. 900 m Entfernung, liegt 
ein ca. 29 ha großes Trinkwasserschutzgebiet.

aus [7]

Von dem Vorhaben werden weder Wasserschutz-
gebiete, konkrete Planungen nach dem Wasser-
sicherstellungsgesetz noch Überschwemmungs-
gebiete berührt. 

Nach geotechnischem Bericht ist der langjährige 
mittlere Grundwasserstand (MW) ist etwa auf Kote 
494,5 m ü. NHN zu erwarten. Die Schwankungen 
des Grundwasserstandes zwischen Niedrig- und 
Hochwasser an der nächstgelegenen amtlichen 
Grundwassermessstelle Gundremmingen 25C 
betragen etwa 1,7 m. Für das untersuchte Bau-
feld ist demnach der Bemessungsgrundwasser-
stand im Bauendzustand (HHW) einschließlich 
eines Sicherheitszuschlags von 0,5 m auf Kote 
496,7 m ü. NHN anzusetzen. Die Grundwasser-
fließrichtung ist mit einem Gefälle von ca. 1,3 % 
von Südosten nach Nordwesten ausgerichtet.

Aufgrund der geohydrologischen und morpho-
logischen Verhältnisse ist aber im Besonderen 
nach Starkregenereignissen mit dem Zutritt von 
Schichtwasser und mit oberirdischem Zufluss zu 
rechnen. Die Zahl und die Mächtigkeit der Was-
ser führenden Bodenschichten ist je nach Zu-
sammensetzung des Untergrundes von Ort zu 
Ort sehr verschieden. Zur Schichtwasserführung 
geeignete Bodenhorizonte variieren in vertika-
ler und horizontaler Richtung bereits innerhalb 
kleiner Ausdehnungsbereiche. Innerhalb wel-
cher der gut durchlässigen Bodenhorizonte sich 
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Schichtwasser ausbildet, kann aufgrund des in-
homogenen Bodenaufbaus nicht exakt vorausge-
sagt werden.

Gesammeltes Regenwasser darf nicht in den 
künstlich aufgefüllten Böden versickert werden. 
Die ggf. anstehenden Auffüllungen und die Fluss-
lehmböden mit Wasserdurchlässigkeitsbeiwert 
von kf kleiner 1 * 10-6 m/s sind im Bereich der ge-
planten Sickeranlagen vollständig gegen nach-
weislich nicht verunreinigten, gut wasserdurch-
lässigen Kiessand (kf-Wert grösser 1 * 10-4 m/s) 
auszutauschen. Die gewachsenen Kiessande, 
die ab etwa 4,0 m bzw. 5,0 m Tiefe unter Ge-
lände anstehen, sind für die Versickerung von 
Niederschlagswasser nach DWA-A 138-1 gerade 
geeignet. Im Zuge der Baugrunduntersuchung 
zum Planfeststellungsverfahren vom 04.10.1982 
(Projekt-Nr. 6276-B-G-82) wurde ein Wasser-
durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) für die Quar-
tärkiese von etwa 9 * 10-6 m/s ermittelt. Für die 
hydraulische Bemessung der Versickerungsanla-
gen in den Kiesböden nach DWA-A 138-1 ist ein 
abgeminderter Wasserdurchlässigkeitsbeiwert 
(kf-Wert) von 1 * 10-6 m/s anzusetzen.

Für geplante Versickerungsanlagen müssen 
zwingend ergänzende Untersuchungen (Boh-
rungen, Wasserdurchlässigkeitsversuche, Si-
ckerversuche) am konkreten Standort der Versi-
ckerungsanlagen erfolgen. Der Mittlere Höchste 
Grundwasserstand (MHGW) zur Bemessung der 
Regenwasserversickerungsanlagen ist auf Kote 
494,8 m ü. NHN anzusetzen.

Die REwS sind zu beachten.

Bei einer nicht gegen drückendes Wasser bemes-
senen Ausführung von Untergeschossen müssen 
die Sickeranlagen, um Vernässungsschäden zu 
vermeiden, in ausreichendem Abstand zu den 
Gebäuden errichtet werden, d.h. mindestens das 
1,5-fache der Gründungstiefe (auch zu Nachbar-
gebäuden und Straße).

aus [13]

Durch die geplanten Maßnahmen wird ein großer 
Teil des Plangebiets versiegelt, wodurch es für 
die Grundwasserneubildung nicht mehr direkt zur 
Verfügung steht. Durch unversiegelte bzw. exten-
siv befestigte Flächen i.V.m. festgesetzten Pflanz-
geboten bzw. Ausgleichsflächen bleibt die direkte 
Grundwasserneubildung in diesen Bereichen in-
takt. Der Wasserhaushalt verändert sich durch 
die erforderlichen Versiegelungen kleinräumig.

Flächen für Stellplätze sind zur Versickerung des 
Niederschlagswassers auf dem eigenen Grund-
stück in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. 
als Pflaster mit Rasenfuge oder Dränpflaster) 
herzustellen.

Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit auf 
den Grundstücken zurückzuhalten und zu versi-
ckern. Dabei ist eine breitflächige Versickerung 
über eine 30 cm dicke, belebte Oberbodenschicht 
anzustreben. Die Eignung des Untergrundes zur 
Versickerung nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik ist zu prüfen, ist grundsätz-
lich aber wie vorstehend ausgeführt gegeben. Ist 
eine breitflächige Versickerung nicht möglich, so 
ist eine linienförmige Versickerung z. B. mittels 
Mulden-Rigolen oder Rigolen zu realisieren. Hier-
von abweichende Niederschlagswasserbeseiti-
gung ist mit dem Landratsamt Günzburg und dem 
Wasserwirtschaftsamt Donauwörth abzustim-
men und im Entwässerungsantrag vorzulegen. 
Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit 
bei der Beseitigung von Niederschlagswasser 
eine gestattungsfreie Versickerung bzw. Gewäs- 
sereinleitung vorliegt. Sofern die Voraussetzun-
gen zur Anwendung der Niederschlagswasser-
freistellungsverordnung (NWFreiV) nicht gege-
ben sind, so ist beim Landratsamt Günzburg eine 
wasserrechtliche Gestattung mit entsprechenden 
Unterlagen zu beantragen.

In Bereichen mit Versickerung des Nieder-
schlagswassers sind – sofern Metalldächer zum 
Einsatz kommen sollen – nur Kupfer- und Zink-
bleche mit geeigneter Beschichtung oder an-
dere wasserwirtschaftlich unbedenkliche Ma-
terialen (z.B. Aluminium, Edelstahl) zulässig. 
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Sofern in außen aufgestellten nicht überdachten 
technischen Aufbauten (z.B. Lüftungsanlagen) 
mit wassergefährdenden Stoffen umgegan-
gen wird (z.B. Kältemittel) ist das anfallende 
Niederschlagswasser gesondert zu beseitigen. 
Die Flächen sind entsprechend klein zu halten 
und abzugrenzen.

Parallel zum Bauantrag ist ein qualifizierter Ent-
wässerungsantrag einzureichen, der frühzei-
tig mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth 
abzustimmen ist. Durch den Bauherrn ist die 
Funktionstüchtigkeit der gewählten Systeme und 
das erforderliche Gesamtvolumen nachzuweisen. 
Die wasserrechtlichen Bestimmungen insbeson-
dere § 8 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz – WHG 
(Behördliche Erlaubnis oder Bewilligung bei einer 
Benutzung der Gewässer, Grundwasserableitung 
und Umleitung) und § 62 WHG (Anforderungen 
an den Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen) sind einzuhalten.

Sollte belastetes Material ausgekoffert werden 
und sich die Dringlichkeit nach einer Zwischen-
lagerung von kontaminiertem Material ergeben, 
so darf diese Zwischenlagerung nur in nieder-
schlagswassergeschützter Form erfolgen.

Infolge von Starkregenereignissen können im 
Bereich des Bebauungsplans Überflutungen 
auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bau-
liche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das 
Eindringen von oberflächlich abfließendem Was-
ser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft ver-
hindert. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren 
sollten wasserdicht und / oder mit Aufkantungen, 
z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden. Auf 
Grundstücken mit einer abflusswirksamen (be-
festigten) Fläche von größer 800 m² ist mit einem 
Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 eine 
Drittbeeinträchtigung zu prüfen. Der Nachweis ist 
dem Landratsamt Günzburg vorzulegen.

Für das Schutzgut Wasser sind geringe bis mäßi-
ge Auswirkungen zu erwarten.

5.2.2	 Tiere und Pflanzen

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Natur-
parks „Augsburg - Westliche Wälder“ (Verord-
nungsgeber-Nr. BAY-09).

Im nördlichen Plangebiet befindet sich das Bio-
top 7528-0-122-001 „Feldgehölz nordwestlich 
Roßhaupten“. 

Im nördlichen Plangebiet befindet sich zudem 
ein nicht kartiertes Biotop, bestehend aus na-
turnahem Feldgehölz, 100 %. Es ist nach § 39 
BNatSchG / Art. 16 BayNatschG geschützt, je-
doch nicht nach § 30 BNatSchG / Art. 11 und 23 
BayNatschG. Es befinden sich einige Feldgehöl-
ze und Heckenstrukturen sowie Einzelbäume im 
Geltungsbereich. Im Hinblick auf Tiere, Pflanzen 
und die biologische Vielfalt unterliegen Plange-
biet und Umfeld bereits im Ausgangszustand in-
tensiver anthropogener Überprägung.

aus [7]

Der südliche Teil des Plangebiets liegt im Gel-
tungsbereich einer Kormoranallgemeinverfügung. 
Aus dieser geht eine Ausnahmegenehmigung für 
den Abschuss aller Vögel vom 16.08. bis 14.03 
hervor.

aus [3]

Zur Prüfung potentieller artenschutzrechtlicher 
Konflikte wurde ein Fachbeitrag zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) beauftragt.  
Aufgrund vorhandener Biotopstrukturen und stand- 
örtlicher Gegebenheiten sind Vorkommen europa- 
rechtlich geschützter Arten im Untersuchungs- 
gebiet zu erwarten.

Als Vorbelastung für Biotopverbund und ökolo- 
gischen Austausch wirkt die Hauptstraße (St 
2510). Sie erzeugt Zerschneidungseffekte und 
bringt Lärm- und Schadstoffemissionen mit sich.
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Tiere
Gemäß den naturschutzfachlichen Angaben 
zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP) des Büros für Landschaftsplanung und 
Artenschutz Dr. Andreas Schuler vom 07.11.2025 
wurden auf und am Rand der Vorhabensfläche 
keine Baumhöhlen oder Horste festgestellt. Im 
direkten Umfeld sind in den Gehölzen einige 
Nischen und Spalten vorhanden, die auch von 
Singvögeln als Nistplatz nutzbar sind.

Es sind im Geltungsbereich sowie direkt angren- 
zend auch keine Strukturen vorhanden, die als 
tradierte Quartiere für Fledermäuse dienen kön- 
nen. Das Gebiet ist aber vermutlich untergeordne- 
tes Nahrungshabitat für Fledermäuse, die ihre 
Quartiere in den Gehölzen und Gebäuden im 
Umfeld haben. Das Nahrungshabitat wird durch 
die geplante Bebauung und Begrünung nicht 
relevant verschlechtert. Bau- oder anlagebedingte 
Tötungen von Tieren sind auszuschließen, da 
nachts nicht gearbeitet wird und die vorkom- 
menden Wirkungen im Siedlungsbereich ange- 
passt sind. Eine Betroffenheit von Fledermaus- 
arten im artenschutzrechtlichen Sinne ist 
daher auszuschließen. Ein Vorkommen von 
Haselmäusen wurde nicht festgestellt. Eine 
weitere Prüfung der Art entfällt damit.

Amphibien wurden auf der Vorhabensfläche und 
im direkten Umfeld nicht nachgewiesen. Eine 
weitere Prüfung der Artengruppe entfällt damit.

Der nördliche Teil des Vorhabensgebiets ist 
Lebensraum der Zauneidechse. Insgesamt 
wurden drei Mal adulte Tiere sowie acht Mal 
Jungtiere nachgewiesen. Die Zauneidechsen 
konzentrieren sich auf die Bereiche entlang des 
bestehenden Gehölzsaumes sowie entlang der 
bestehenden Erdwälle.

Bei Begehungen wurde insgesamt eine 
überdurchschnittliche Avizönose festgestellt. 
Es überwiegen gehölzbrütende Arten. Auf der 
Vorhabensfläche kommen Goldammer, Dorn- 
grasmücke und Mönchsgrasmücke vor. Hervor- 
zuheben ist das Vorkommen des Bluthänf- 

lings, der Klappergrasmücke und des Stars, die 
als gefährdet eingestuft sind. Dorngrasmücke, 
Feldsperling, Haussperling und Stieglitz stehen 
auf der Vorwarnliste. Die Schafstelze wurde als 
einzige Art des Offenlandes mit einem Brutpaar 
am westlichen Rand der Untersuchungsfläche 
nachgewiesen. Als Durchzügler und Nahrungs- 
gäste wurden Feldlerche, Girlitz, Graureiher, 
Mäusebussard, Raubwürger, Rotmilan, Sumpf- 
rohrsänger und Turmfalke festgestellt.

Vorkommen bzw. Betroffenheiten von weiteren 
artenschutzrechtlich relevanten Arten (Käfer, 
Libellen, Muscheln, Schmetterlinge usw.) können 
aufgrund der Habitatstruktur und fehlender 
Futterpflanzen ausgeschlossen werden. Eine 
weitere Prüfung der Arten entfällt damit.

Nach Prüfung sind die Verbotstatbestände 
unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur 
Vermeidung und zur Sicherung der kontinuier- 
lichen ökologischen Funktionalität nicht erfüllt, 
siehe Kapitel 7.2. Eine Befreiung nach § 67 
BNatSchG ist nicht erforderlich.

aus [11]

Pflanzen
Wie vorstehend beschrieben befinden sich im 
Plangebiet teilweise kartierte und nicht kartierte 
Biotope. Die vorhandenen Gehölzstrukturen 
stellen einen Lebenraum für kommune Tierarten 
dar. Aufgrund der von Rohbodenflächen und 
Sukzession gekennzeichneten Bestandssituation 
(ehemalige Kalkschlammdeponie) sind für das 
Schutzgut Pflanze kaum negative Auswirkungen 
zu erwarten. Hochwertige Gehölz- bzw.  Biotop- 
strukturen werden gezielt in das Ausgleichskonzept 
integriert und erhalten.

5.2.3	 Landschaft und Erholung

Das Landschaftsbild wird maßgeblich von der 
ehemaligen Kalkschlammdeponie und landwirt-
schaftlichen Flächen geprägt.
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Das Umfeld des Plangebiets ist von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen, teilweise mit Ge-
hölzgruppen und Heckenstrukturen, geprägt. 
Südöstlich des Geltungsbereichs dominiert das 
Mischbaugebiet mit den bestehenden Gewer-
beflächen die nähere Umgebung. Im Plangebiet 
befinden sich hochwertige Gehölzstrukturen, teil-
weise mit Biotopstatus.

Die Siedlungsgebiete des näheren Umfelds sind 
baustrukturell und durch Grünstrukturen optisch 
gegliedert und miteinander vernetzt. Dadurch 
entsteht insgesamt ein attraktives, landschaftlich 
eingebundenes Erscheinungsbild in der Zufahrt 
nach Roßhaupten. Lediglich die Hauptstraße (St 
2510) hat in diesem Bereich eine abgrenzende 
und zerschneidende Wirkung. Die Straßen- und 
Wegeführung zwischen den landwirtschaftlichen 
Flächen ist linear, was der Landschaft eine eher 
monotone Erscheinung verleiht.

Teils parallel, teils auf der Hauptstraße im Süden 
sowie auch nördlich des Geltungsbereiches ver-
laufen ein Radweg (Name: Landkreis Günzburg - 
Wegenetz des Landkreises; Verkehrsaufkom-
men: nicht bekannt: 0%, hoch: 7%, mittel: 13%, 
kein oder gering: 80%; Freizeitwege-ID: 14363) 
und der Fernradweg „Schwäbische Kartoffel-
route“ (Verkehrsaufkommen: nicht bekannt: 2%, 
hoch: 5%, mittel: 17%, kein oder gering: 76%; 
Freizeitwege-ID 2049).

Östlich, mit den beiden erst gennannten 
überchneidend, finden sich außerdem der Rad-
weg „Schwäbisches Donautal - Route 5 (Holzwin-
kel)“ (Verkehrsaufkommen: hoch: 6%, mittel: 4%, 
kein oder gering: 91%; Freizeitwege-ID 12441) 
sowie auch der „Schwaben-Glöttaal-Radweg“ 
(Verkehrsaufkommen: hoch: 6%, mittel: 4%, kein 
oder gering: 91%; Freizeitwege-ID: 17144).

Nördlich des Geltungsbereichs verläuft der Fern-
radweg Via Julia (Verkehrsaufkommen: hoch: 2%, 
mittel: 21%, kein oder gering: 77%; Freizeitwe-
ge-ID: 449).

aus [7]

Die Fuß- und Radwege sollen im Zuge des Vor-
habens erhalten werden.

Die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
festgesetzten Maßnahmen der Grünordnung die-
nen der optischen Einbindung der neu entstehen-
den baulichen Anlagen und Erschließungsflächen 
in den landschaftlichen Kontext. Die Ein- bzw. 
Durchgrünung des Plangebiets wird durch Ein-
zelbaum- und Baumgruppenpflanzungen, durch 
Pflanzgebote zur Herstellung von Heckenstruktu-
ren und Vorgaben zur Begrünung von Dächern 
in Verbindung mit den festgesetzten Ausgleichs-
flächen gewährleistet. So soll die Bestandsdurch-
grünung im Geltungsbereich fortgesetzt und 
ergänzt werden, um auch weiterhin, trotz groß-
dimensionierter baulicher Strukturen, das grüne 
Erscheinungsbild des Plangebiets zu sichern.

Für die Schutzgüter Landschaft und Erholung 
sind keine - geringe Auswirkungen zu erwarten.

5.2.4	 Luft und Klima

Luft
Im Umfeld des Plangebiets bestehen keine Ge-
ruchsvorbelastungen. Die Beurteilung von Ge-
rüchen aus Gülleausbringung auf umgebenden 
landwirtschaftlichen Flächen ist gemäß dem 
Kommentar zu Anhang 7 der TA Luft bei der Be-
wertung der Gesamtbelastung im Rahmen der 
Regelfallbeurteilung nicht erforderlich.

Im Umfeld des Plangebiets bestehen keine we-
sentlichen Vorbelastungen durch Luftschadstoffe. 
Die offene Baustruktur und die unmittelbar an 
das Plangebiet angrenzenden Kaltluftentste-
hungsgebiete tragen zu einem ausreichenden 
Luftmassenaustausch im Geltungsbereich bei. 
Gleichwohl bestehen geringfügige Belastungen 
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v.a. durch Verkehre im Umfeld des Plangebiets. 
Im Ausgangszustand wird die Bedeutung des 
Geltungsbereichs für Klima und Luft von der ehe-
maligen Kalkschlammdeponie geprägt, welche 
auch aufgrund der ranndlichen Gehölzstrukturen 
keinen für die umgebenden Siedlungsflächen re-
levanten Kaltluftentstehungsbereich darstellt. 

Klima
Die zahlreichen Gehölzstrukturen im Geltungsbe-
reich sind lokalklimatisch wirksam. 

Die unbebaute Fläche sorgt für eine gute 
Durchlüftung des Plangebiets. Die großflächigen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen im unmittelba-
ren Umfeld des Planungsgebiets sorgen für einen 
mikroklimatischen Kühleffekt, welcher speziell an 
Hitzetagen gesundheitsförderlich wirkt.

Aktuell ist kein Klimagutachten für das Bearbei-
tungsgebiet veranlasst. 

Das Klima in Roßhaupten ist mild sowie 
allgemein warm und gemäßigt. Der Niederschlag 
in Roßhaupten ist hoch, auch während des 
trockensten Monats. Die Klassifikation des 
Klimas nach Köppen und Geiger lautet Cfb. In 
Roßhaupten herrscht im Jahresdurchschnitt 
einer Temperatur von 9,2 °C. Die jährliche 
Niederschlagsmenge beträgt im Durchschnitt 
855 mm.

aus [9]

Für das Schutzgut Luft sind geringe Auswirkun-
gen zu erwarten.

Durch die in § 1a Abs. 5 BauGB eingefügte 
Klimaschutzklausel soll der Klimaschutz bei der 
Aufstellung  und Änderung von Bauleitplänen 
in der Abwägung verstärkt berücksichtigt wer-
den. Demnach soll den Erfordernissen des 
Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, 
die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 
Wichtige Handlungsfelder sind die Anpassung an 

zukünftige klimawandelbedingte Extremwettere-
reignisse und Maßnahmen zum Schutz des Kli-
mas, wie die Verringerung des CO2-Ausstoßes 
und die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre 
durch Vegetation.

Durch die erforderliche Neuversiegelung ist 
im Vergleich zur Bestandssituation mit einer 
Veränderung des Strahlungshaushalts und 
der Aufhitzungseffekte zu rechnen. Im Rah-
men der Grünordnung werden daher zur Mi-
nimierung negativer kleinklimatischer Effekte 
Gehölzpflanzungen zur Ein- und Durchgrünung 
des Plangebiets sowie Dachbegrünung festge-
setzt und Bestandsgehölze nach Möglichkeit 
erhalten.

Für das Schutzgut Klima sind keine bis geringe 
Auswirkungen zu erwarten.

5.2.5	 Kultur u. Sachgüter

Im Plangebiet selbst ist im Verzeichnis des Bay-
erischen Landesamts für Denkmalpflege kein 
Bodendenkmal kartiert. Im Umfeld befindet sich 
in Roßhaupten unter der St. Leonhard Kirche das 
Bodendenkmal „Mittelalterliche und frühneuzeitli-
che Befunde im Bereich der Kath. Filialkirche St. 
Leonhard“. (Aktennummer: D-7-7528-0189). Ein 
weiteres Bodendenkmal befindet sich nördlich 
des Geltungsbereiches unter der Haldenwanger 
Straße. Es handelt sich um eine Straße römi-
scher Kaiserzeit (Aktennummer: D-7-7528-0102).

aus [7]

Bei Umsetzung der Planung entstehen hochwer-
tige Sachgüter in Form von baulichen bzw. tech-
nischen Anlagen und Erschließungsflächen.

Für die Schutzgüter Kultur- und Sachgüter sind 
aufgrund nicht bestehender Vorbelastungen 
keine Auswirkungen zu erwarten.
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5.2.6	 Mensch (Lärm, Erholung, Gesund-
heit)

Lärm
Im Umfeld des Plangebiets bestehen Vorbe- 
lastungen durch land- bzw. forstwirtschaftliche 
und gewerbliche Nutzungen sowie Verkehre. Die 
nicht in Anspruch genommene, ausgewiesene 
Nutzung als Kalkschlammdeponie stellt keine 
Vorbelastung dar. Die Lärmbelastung im Plange-
biet wird sich nach Realisierung des Vorhabens 
um eine für Gewerbegebiete typische Lärmbelas-
tung, auch durch Neuverkehre, erhöhen, weshalb 
eine schalltechnische Untersuchung beauftragt 
wurde.

Für das geplante Gewerbegebiet wird eine Lärm-
kontingentierung durchgeführt, die unter Rück- 
sichtnahme auf zulässige bzw. mögliche Vorbe- 
lastungen durch anlagenbezogene Geräusche 
anderer bereits bestehender Emittenten  maximal 
mögliche, richtungsabhängig optimierte Emissi-
onskontingente LEk nach der DIN 45691 zuweist. 
Diese Emissionskontingente stellen die Einhal-
tung der geltenden Orientierungs-, bzw. Immissi-
onsrichtwerte in der schutzbedürftigen Nachbar-
schaft im Rahmen der Bauleitplanung sicher. Um 
einen anderenfalls unverhältnismäßig hohen Auf-
wand in der Geräuschvorbelastungsermittlung zu 
vermeiden, geschieht dies über eine pauschale 
Reduzierung der Orientierungswerte.

In der schalltechnischen Untersuchung der 
Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
vom 08.12.2025 wurden dabei die Geräuschim-
missionen beurteilt, die der zukünftig geplante 
Betrieb der BKK Dämpfungselemente Kubina 
GmbH im Geltungsbereich des Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Roßhaupten West“ der Gemein-
de Röfingen in der schutzbedürftigen Nach-
barschaft verursachen wird. Zu diesem Zweck 
wurden Lärmprognoseberechnungen nach den 
Vorgaben der TA Lärm auf Grundlage der Anga-
ben des Anlagenbetreibers (vgl. Kapitel 6.1 des 
schalltechnischen Gutachtens) durchgeführt.

Die schalltechnische Begutachtung belegt, dass 
der nach Betreiberangaben prognostizierte Be-
trieb in der schutzbedürftigen Nachbarschaft Be-
urteilungspegel bewirken wird, welche die verfüg-
baren Immissionskontingente (vgl. Kapitel 4.4 des 
schalltechnischen Gutachtens) an den maßgebli-
chen Immissionsorten zur Tagzeit mindestens um 
3,0 dB(A) und während der ungünstigsten vollen 
Nachtstunde mindestens um 8,9 dB(A) unter-
schreiten. Eine Verletzung des Spitzenpegelkriteri-
ums ist unter den vorliegenden Randbedingungen 
aufgrund der Entfernungs- und Abschirmungs-
verhältnisse entsprechend den Ergebnissen 
diesbezüglich durchgeführter Vorberechnungen gesi- 
chert ausgeschlossen.

Auch eine Verletzung der unter Nr. 7.4 der TA 
Lärm aufgeführten Bestimmungen zur planungs-
bedingten Verkehrszunahme ist nicht zu befürch-
ten. Diesbezüglich durchgeführte Berechnun-
gen auf Grundlage der Betriebsbeschreibung in 
Kapitel 6.1 des schalltechnischen Gutachtens 
haben gezeigt, dass die drei Kriterien nach Nr. 
7.4 TA Lärm, die kumulativ zutreffen müssen, 
nicht gleichzeitig „verletzt“ werden können. Es 
ist weder zur Tagzeit noch zur Nachtzeit mit einer 
Verletzung des Immissionsgrenzwerts der 16. 
BImSchV mit einer gleichzeitigen Erhöhung des 
Verkehrslärmbeurteilungspegels um mindestens 
3 dB(A) (rechnerisch ab 2,1 dB(A)), welche durch 
die planungsbedingte Verkehrszunahme festzu-
stellen sein müsste, zu rechnen. Es sind somit 
keine organisatorischen Maßnahmen zur Minde-
rung des planungsbedingten Verkehrs auf der öf-
fentlichen Straße (Tonwerkstraße) erforderlich.

In der Begutachtung wurde unter Einbeziehung 
der Planungsabsichten des Anlagenbetreibers 
von einer schalltechnisch günstigen Gebäude-
stellung der geplanten Metallbau- / Metalllager-
halle ausgegangen. Hierüber kann die bestmög-
liche Abschirmwirkung in Richtung des Ortsteils 
Roßhaupten erzielt werden, wodurch lediglich 
verhältnismäßige Schallschutzmaßnahmen wie 
beispielsweise die Beschränkung der Betriebs-
zeiten auf die Tagzeit erforderlich wären.



19

Umweltbericht� Änderung FNP „Ehem. Kalkschlammdeponie Roßhaupten“

Sollte im Rahmen einer zukünftigen Planung eine 
Abweichung von dem exemplarischen schalltech-
nisch optimierten Konzept erforderlich werden, 
führt dies nicht automatisch zum Ausschluss der 
möglichen Erweiterung. Vorberechnungen haben 
gezeigt, dass auch beispielsweise die Verlegung 
einer Lagerhalle auf die Parzelle GE 1 mit ver-
hältnismäßigem Lkw-Verkehr sowie eine reine 
Lagerfläche mit geringfügig reduziertem Betrieb 
auf dieser schalltechnisch mit den Anforderun-
gen an den Schallschutz hinsichtlich der Emis-
sionskontingentierung aus dem Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Roßhaupten West“ verträglich 
ist. Somit ist eine unzulässige Verlagerung eines 
schalltechnischen Konflikts in ein nachgelagertes 
Genehmigungsverfahren nicht zu befürchten.

Details zur Betriebsweise können im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens durch verhältnis-
mäßige und betriebsübliche Auflagen gelöst wer-
den (z.B Festlegung von Betriebszeiten), wie sie 
exemplarisch für den in Kapitel 6.1 des schall-
technischen Gutachtens beschriebenen Be-
triebsumfang in Kapitel 7 des schalltechnischen 
Gutachtens zusammengefasst sind. Unabhän-
gig davon ist jedoch durch die zukünftige Pla-
nung ohnehin eine schallimmissionsschutzfachli- 
che Untersuchung zur Einhaltung der zulässi-
gen Emissionskontingente (sog. Kontingentnach-
weis) durchzuführen.

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass 
der derzeitig geplante Betrieb der Erweiterung der 
BKK Dämpfungselemente Kubina GmbH im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbege-
biet Roßhaupten West“ der Gemeinde Röfingen 
gut geeignet ist, die vorgesehenen Festsetzun-
gen zum Lärmimmissionsschutz einzuhalten

aus [12]

Für das Schutzgut Mensch sind durch Lärm ge-
ringe Auswirkungen zu erwarten.

Luftschadstoffe
Im Plangebiet bestehen Vorbelastungen v.a. 
durch Stäube aus der landwirtschaftlichen Nut-
zung sowie der ehemaligen Kalkschlammde-
ponie und aus den Verkehren auf den angren-
zenden Verkehrsflächen. Die Staubbelastung 
im Plangebiet wird sich nach Realisierung des 
Vorhabens tendenziell verbessern. Die Fest-
setzungen zur Grünordnung und zur Gestal-
tung baulicher Anlagen, einschließlich deren 
Erschließungsflächen wirken auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung den negativen Auswir-
kungen der Planung auf die Schutzgüter entge-
gen, die Staubbindung wird gezielt gefördert.

Für das Schutzgut Mensch sind durch 
Luftschadstoffe geringe Auswirkungen zu 
erwarten.

Verkehr
Südlich von Roßhaupten verläuft die Autobahn 
A8, mit der Roßhaupten indirekt durch die Thann-
hauser Straße über die Augsburger Straße, en-
dend in der Hauptstraße verbunden ist. Die 
Hauptstraße verläuft direkt durch den Hauptort 
und stellt eine hervorragende Anbindung der 
Gemeinde an die nächstliegende Stadt Burgau 
her. Im Plangebiet bestehen verkehrliche Vorbe- 
lastungen in Form bestehender, jedoch unbe-
bauter Stellplatzflächen, welche innerhalb des 
Plangebiets in ihrer Position verändert wer-
den. Auch im Umfeld des Plangebiets bestehen 
Vorbelastungen auf den angrenzenden Straßen-
verkehrsflächen, insbesondere auf der Haupt-
straße (St 2510). Die verkehrliche Belastung im 
Plangebiet wird sich durch das neu entstehende 
Gewerbegebiet erhöhen. Das Baugebiet ist je-
doch leistungsfähig an das örtliche und überört-
liche Verkehrssystem angebunden.
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Die in der Änderung des Flächennutzungsplans 
vorgesehene, langfristig geplante neue Zufahrt 
zur DK0-Deponie in Haldenwang könnte die 
Hauptstraße und somit die Ortszufahrt verkehr-
lich entlasten.

Für das Schutzgut Mensch sind durch Verkehr 
geringe Auswirkungen zu erwarten.

Abfall
Die Abfallentsorgung erfolgt im gemeindeüblichen 
Rahmen auf Landkreisebene. Am Tag der Lee-
rung ist der Abfall an der nächstgelegenen, von 
den Entsorgungsfahrzeugen befahrene Straße 
bereitzustellen, sofern der Abfall nicht durch den 
Betreiber entsorgt wird.

Für das Schutzgut Mensch sind durch Abfall ge-
ringe Auswirkungen zu erwarten.

Regelung nach Störfall-Verordnung
Innerhalb und im Umkreis des Planungsgebiets 
sind keine Störfallbetriebe im Sinne der Se-
ve-so-III-Richtlinie bekannt (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe j BauGB).

Zusammenfassend bewertet ergeben sich auf 
das Schutzgut Mensch durch die Neuaufstellung 
des Bebauungsplans keine bzw. geringfügige 
Auswirkungen.
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5.3	 Bewertung der Auswirkungen der 
Planung auf die Schutzgüter

Schutzgut Anlagebedingte Auswirkungen auf die Schutzgüter

Mensch

●● Lärm

●● Verkehr

●● Abfall

gering

gering

keine - gering

Pflanzen gering

Tiere gering

Boden / Fläche mäßig

Wasser gering - mäßig

Klima keine - gering

Luft gering

Landschaftsbild / Erholung keine - gering

Sach- und Kulturgüter keine

Tab. 1: Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter
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6	 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

6.1	 Schutzgüter Boden u. Wasser

Für die natürlichen Bodenfunktionen ergeben 
sich bei Nichtdurchführung der Planung aufgrund 
der ausfallenden, neuen Eingriffe keine zusätzli-
chen Auswirkungen. Die Flächen des Plangebiets 
sind durch die ehemalige Kalkschlammdeponie 
bereits anthropogen überprägt. Die natürlichen 
Bodenfunktionen bleiben bei Nichtdurchführung 
der Planung erhalten.

Für die Grundwasserneubildung ergibt sich bei 
Nichtdurchführung der Planung aufgrund der 
nicht vorhandenen Flächenversiegelung keine 
Auswirkung.

Bei Nichtdurchführung ergeben sich keine Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser. 
Vorhandene Beeinträchtigung der Schutzgüter 
Boden und Wasser bleiben bei Nichtdürchfüh-
rung der Planung bis auf Weiteres bestehen.

6.2	 Schutzgüter Pflanzen und Tiere

Das Plangebiet wird nach Umsetzung der 
Maßnahmen der Grünordnung diesbezüglich 
aufgewertet.

Die durch die Maßnahmen der Grünordnung im 
Vergleich zum Bestand zu erwartenden Verbes-
serungen für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere 
würden bei Nichtdurchführung der Planung nicht 
entstehen.

Bei Nichtdurchführung ergeben sich keine Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen und 
Tiere.

6.3	 Schutzgüter Luft u. Klima

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich 
keine (kleinflächigen) Versiegelungen im Plan-
gebiet. Entsprechend sind keine negativen klein-
klimatischen Auswirkungen zu erwarten. Die un-
bebauten Flächen dienen der Kaltluftentstehung.
Bei Nichtdurchführung ergeben sich keine Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima.

6.4	 Schutzgüter Landschaft u. Erholung

Für das Landschaftsbild und die Erholung spielen 
die Flächen im Plangebiet keine Rolle.

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die 
Schutzgüter Landschaft u. Erholung in ihrer jetzi-
gen Form unbeeinträchtigt erhalten. Das Plange-
biet liegt weiterhin brach.

6.5	 Schutzgüter Kultur- u. Sachgüter

Die hochwertigen Sachgüter in Form des Gewer-
begebietes entstehen bei Nichtdurchführung der 
Planung nicht.

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die 
Schutzgüter Kultur- und Sachgüter in ihrer jetzi-
gen Form unbeeinträchtigt erhalten.

6.6	 Schutzgut Mensch (Lärm, Erholung, 
Gesundheit)

Von den ans Plangebiet angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flächen kann es zu unvermeidbaren 
Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen kommen. 
Diese können auch am Wochenende, Sonn- und 
Feiertagen auftreten und sind im ortsüblichen 
Umfang zu dulden. Der teils sandige Rohboden 
der ehemaligen Kalkschlammdeponie kann bei 
Nichtdurchführung durch Winderosion weiterhin 
zu unverminderter Staubbelastung führen.

Die gegebenen Vorbelastungen (v.a. Lärm-
immissionen) durch Verkehre auf privaten und 
öffentlichen Verkehrsflächen (Hauptstraße, 
Wirtschaftswege, Radwege) bleiben für das 
Schutzgut Mensch bei Nichtdurchführung der 
Planung unverändert erhalten.

Die Vorbelastungen für das Schutzgut Mensch 
bleiben bei Nichtdurchführung der Planung ent-
sprechend bestehen.
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7	 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltauswirkungen

7.1	 Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minimierung (Arten- u. Naturschutz)

Laut § 13 Bundesnaturschutzgesetz sind „er-
hebliche Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft (...) vom Verursacher vorrangig zu 
vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beein-
trächtigungen sind durch Ausgleichs- oder Er-
satzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich 
ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren.

7.1.1	 Vermeidungsmaßnahmen

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Ge-
werbegebiet Roßhaupten West“ mit integriertem 
Grünordnungsplan sowie der Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Parallelverfahren erfolgt 
die Ausweisung eines Gewerbegebiets sowie 
die Festlegung von privaten Grünflächen mit 
Ausgleichsfunktion. Die Flächen im Plangebiet 
sind bereits teilweise erschlossen und können 
an bestehende Infrastruktureinrichtungen ange-
schlossen werden. 

Nachfolgend werden schutzgüterbezogen die  vor- 
habenbezogenen Vermeidungsmaßnahmen dar- 
gestellt.

Schutzgut Arten- und Lebensräume

●● Erhalt schutzwürdiger Gehölze, Einzelbäu-
me, Baumgruppen und Alleen soweit im 
Rahmen der städtebaulichen Konzeption 
möglich.

●● Verbot tiergruppenschädigender Bauweise 
von Einfriedungen.

●● Sicherung erhaltenswerter Bäume und 
Sträucher, auch im Bereich von Baustellen.

●● Durchlässigkeit der Siedlungsränder zur frei-
en Landschaft zur Förderung von Wechsel-
beziehungen.

●● Bündelung von Versorgungsleitungen und 
Wegen.

●● Artenschutzfachliche Vermiedungsmaßnah-
men gemäß saP.

Schutzgut Boden und Flächen
●● Anpassung des Baugebiets an den Gelän-

deverlauf zur Vermeidung größerer Erdmas-
senbewegungen sowie von Veränderungen 
der Oberflächenformen.

●● Schichtgerechte Lagerung und ggf. Wieder-
einbau des Bodens im Zuge der Herstellung 
des Baugebiets.

●● Vermeidung von Bodenkontamination, von 
Nährstoffeinträgen in nährstoffarme Böden 
und von nicht standortgerechten Bodenver-
änderungen.

●● Schutz vor Erosion oder Bodenverdichtung

Schutzgut Klima und Luft
●● Erhalt kleinklimatisch wirksamer Flächen, 

(z.B. Kaltluftentstehungsgebiete) durch Ver-
meidung nicht notwendiger Versiegelung 
und Nutzung von Konversionsflächen.

●● Vermeidung von Aufhitzungseffekten durch 
Maßnahmen der Grünordnung und der bau-
lichen Gestaltung, u.a. durch Vorgaben zur 
Begrünung von Flachdächern.

Schutzgut Landschaftsbild
●● Erhalt wertvoller Landschaftselemente (z.B. 

Einzelbäume) und Biotopstrukturen im bzw. 
angrenzend an das Plangebiet.

Schutzgut Wasser
●● Vermeidung von Grundwasserabsenkun- 

gen infolge von Tiefbaumaßnahmen durch 
die Beschränkung der Zulässigkeit von bau- 
lichen Anlagen, die das Gelände ledig- 
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lich unterbauen, auf die überbaubaren Grund- 
stücksflächen.

●● Vermeidung von Grundwasseranschnitten 
und Behinderung seiner Bewegung infolge 
von Tiefbaumaßnahmen aus den zuvor ge-
nannten Gründen

7.1.2	 Minimierungsmaßnahmen

Die Maßnahmen der Grünordnung dienen auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung insbe-
sondere der Ein- und Durchgrünung sowie dem 
Erhalt und der Weiterentwicklung der überge-
ordneten Grünstrukturen des Plangebiets. Vor-
rangige Ziele der Festsetzungen zur Gestaltung 
baulicher Anlagen sind die Einbindung des Ge-
werbegebietes in das Orts- und Landschaftsbild 
sowie die Berücksichtigung ökologischer Ge-
sichtspunkte in der Siedlungsentwicklung.

Im  Westen des Plangebiets sind auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung ein Pflanz-
gebot zur Ortsrandeingrünung mit Bäumen 
und Sträuchern sowie der Erhalt bestehender 
Gehölzstrukturen vorgesehen, in der Ände-
rung des Flächennutzungsplans sind entspre-
chende Flächen für Ortsrandeingrünung dar-
gestellt. Zur Durchgrünung des Plangebiets 
werden Einzel- sowie Baumgruppen- und He-
ckenpflanzungen festgesetzt, welche auch der 
Beschattung der geplanten Erschließungs- und 
Stellplatzflächen dienen sollen. Die Festsetzun-
gen zur Dachbegrünung dienen der Pufferung 
von Niederschlagswasser, der Reduzierung von 
Aufhitzungseffekten bzw. der Erzeugung von Ver-
dunstungskühle sowie der Staubbindung.

Letztlich sind die Verbesserung des Mikroklimas 
und die Reaktion auf Umweltrisiken wesentlicher 
Aspekt des ökologischen Planungsansatzes.

7.2	 Maßnahmen gemäß spezieller arten-
schutzrechtlicher Prüfung

7.2.1	 Vermeidungsmaßnahmen

Als Maßnahmen zur Vermeidung („mitigation 
measures“ - vgl. EU-Kommission 2007) werden 
Maßnahmen festgesetzt, die im Stande sind, 
vorhabenbedingte Schädigungs- und Störungs-
verbote von gemeinschaftsrechtlich geschützten 
Arten gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
zu vermeiden oder abzuschwächen.

Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Be-
rücksichtigung folgender, in der saP definierter 
Vermeidungsmaßnahmen:

Vermeidungsmaßnahme 1 Rodung Gehölze
Die Rodung von Gehölzen darf nur im Zeitraum 
zwischen 01.10. und 28.02. bzw. 29.02. erfolgen. 
Bei einer Rodung außerhalb dieses Zeitraumes 
sind die betroffenen Gehölze bzw. Gehölzränder 
von einer fachkundigen Person auf das Vorkom-
men von Vogelnestern und Zauneidechsen zu 
untersuchen. Sollten Vogelnester oder Eidech-
sen nachgewiesen werden, so ist das weitere 
Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen.

Ist beabsichtigt die Gehölze zwischen dem 01.03. 
und 30.9. zu roden, so ist vorab eine Genehmi-
gung bei der unteren Naturschutzbehörde zu 
beantragen.

Vermeidungsmaßnahme 2 Größtmöglicher 
Erhalt Lebensraum Zauneidechse (bestehender 
Gehölzsaum im nördlichen Plangebiet)
Der Lebensraum der Zauneidechse ist in größt-
möglichem Umfang zu erhalten. Neue Baumpf-
lanzungen sind allenfalls am nördlichen Rand der 
Fläche möglich (Vermeidung Beschattung). Die 
Fläche ist während der Bauphase sowie vor Be-
ginn des Absammelns mit einem Reptilienzaun 
abzugrenzen (Verhinderung Tötung während der 
Bauphase).
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Vermeidungsmaßnahme 3 Absammeln und 
Umsiedeln Zauneidechse
Vor Baubeginn sind die betroffenen Lebensräu-
me der Zauneidechse nach Tieren abzusuchen. 
Es sind mindestens 5 Begehungen durchzufüh-
ren. Zu beachten ist, dass das Absuchen und Ab-
sammeln bei einem Baubeginn zwischen Oktober 
bis April bereits im vorangegangenen Spätsom-
mer / Herbst durchgeführt werden müssen. Die 
Tiere sind in die mit Zauneidechsenhabitaten auf-
gewertete Fläche im Nordwesten (westliche Aus-
gleichsflächen gemäß Planzeichnung zur ver-
bindlichen Bauleitplanung) umzusiedeln.

aus [11]

7.2.2	 Maßnahmen zur sicherung der kon-
tinuierlichen ökologischen Funktio-
nalität

Die nachstehenden Maßnahmen zur Sicherung 
der kontinuierlichen ökologischen Funktiona-
lität (CEF-Maßnahmen) sind umzusetzen, um 
die ökologische Funktion vom Eingriff betrof-
fener Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie 
Nahrungshabitaten zu sichern. Die Ermittlung 
der Verbotstatbestände erfolgt unter Berück-
sichtigung folgender, in der saP definierter 
CEF-Maßnahmen:

CEF-Maßnahme 1 Zauneidechse
Auf dem westlichen Teil der gemäß Planzeichnung 
festgesetzten Ausgleichsflächen ist mit süd- und 
westexponierten Wällen eine zauneidechsen-
freundliche Habitat-Aufwertung auf einer Länge 
von mindestens 40 m (Gesamtlänge) anzulegen. 
Dazu ist mit vorhandenem Boden-Kiesgemisch 
ein Wall zu gestalten und mit Asthaufen, Totholz 
bzw. Wurzelstöcken zu gliedern (1 Totholzhau-
fen / 10 m). Die Verwendung von Material vor Ort 
(Schnittmaterial von den Gehölzrodungen) ist zu 
bevorzugen. Am Nordrand des Walls sind einzel-
ne Sträucher (gemäß Pflanzliste 2 der Satzung 
zur verbindlichen Bauleitplanung) zu pflanzen.

Die Pflege erfolgt durch 1x jährliche Mahd mit 
Freischneider im Sommer. Ergänzend sind die 
südexponierten Böschungen während der Win-
terruhe alle 2 Jahre abschnittsweise zu mulchen 
(einschließlich der obersten 2 cm Boden).

aus [11]

7.2.3	 Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung, Ausgleichs-
bedarf

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (§ 15 BNat 
SchG), Bayerischem Naturschutzgesetz (Art. 8 
BayNatSchG) und Baugesetzbuch (§ 1a BauGB)  
müssen bei der Planung von Bauvorhaben nicht  
vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft 
ausgeglichen werden.

Der naturschutzrechtliche Eingriff wird auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung in An-
lehnung an den Leitfaden „Bauen im Einklang 
mit Natur und Landschaft“ (Dezember 2021) 
zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung des 
Bayerisches Staatsministeriums für Landes- 
entwicklung und Umweltfragen (StMLU) bilanziert. 
Die nachzuweisenden Ausgleichsmaßnahmen 
werden innerhalb des Suchraums für Ausgleichs-
flächen der gegenständlichen Flächennutzungs-
planänderung nachgewiesen.

Die Ausgleichsmaßnahmen werden auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt
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8	 Überwachung / Monitoring

8.1	 Beschreibung der geplanten Maß-
nahmen zur Überwachung der erheb-
lichen Auswirkungen der Durchfüh-
rung des Bebauungsplans

§ 4c BauGB schreibt vor, dass die Gemein-
den erhebliche Umweltauswirkungen überwa-
chen müssen, die aufgrund der Umsetzung des 
Bebauungsplans eintreten können, um insbeson-
dere unvorhergesehene nachteilige Auswirkun-
gen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, 
geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Folgende Monitoring-Maßnahmen sind für den 
Bebauungsplan durch die Gemeinde Röfingen 
oder Dritte vorzusehen:

8.1.1	 Maßnahmen während der Bauphase / 
Bauantragsstellung

●● Überwachung der abfallwirtschaftlichen, bo-
denschutzrechtlichen und arbeitsschutz-
rechtlichen Belange u. a. bei Erd- und Aus-
hubmaßnahmen.

●● Überwachung möglicher Grundwasserbeein-
trächtigungen.

●● Überprüfung, ob durch Baumaßnahmen 
Lärmbeeinträchtigungen entstehen.

●● Überwachung der Einhaltung des Schutzes 
von Bäumen und Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen gem. DIN 18920 bzw. 
R SBB.

●● Überwachung der Einhaltung des Schutzes 
von Lebensräumen die an das Baufeld an-
grenzen.

●● Überwachung einer ungehinderten Zufahrt 
für Einsatzfahrzeuge (z. B. Feuerwehr) zu 
den anliegenden Grundstücken.

●● Überwachung der Umsetzung der festge-
setzten artenschutzfachlichen Maßnahmen.

8.1.2	 Maßnahmen während der Betriebs- 
phase

●● Überwachung der Herstellung und der 
Wirksamkeit der festgesetzten natur- und 
artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen.

●● Überwachung der Herstellung und 
der Wirksamkeit der festgesetz-
ten natur- und artenschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahmen.

●● Überprüfung möglicher Nachbarschaftsbe-
einträchtigungen in der Betriebsphase.

●● Regelüberprüfung (Wasser, Luft, Abfall) 
durch Auswerten von Umweltinformationen 
der zuständigen Behörden.

●● Einzelfallprüfungen auf Hinweise von Behör-
den und der Öffentlichkeit.
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9	 Planungsalternativen

Auf die Plausibilitätsprüfung in Kapitel 4 der Be-
gründung wird bezüglich der Darstellung alterna-
tiver Planungsmöglichkeiten verwiesen.
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10	 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

10.1	 Inhalt und wichtigste Ziele des Bau-
leitplans

Der Gemeinderat der Gemeinde Röfingen hat 
in seiner Sitzung am 10.03.2025 die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Roßhaup-
ten West“ beschlossen.

Ziel des verbindlichen Bauleitplans ist die Aus-
weisung eines Gewerbegebiets im Bereich der 
ehemaligen, zwischenzeitlich verkauften, Kalk-
schlammdeponie der RWE Nuclear in Roßhaup-
ten. Der Planfeststellungsbeschluss, welcher 
dem Inhaber der privaten Planfeststellung die 
Lagerung von Kalkschlamm ermöglicht, wurde 
aufgehoben. So kann die Gemeinde auf den Flä-
chen im Rahmen ihrer kommunalen Planungsho-
heit wieder bauleitplanerisch tätig werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im 
Regelverfahren.

Die Logo verde Stadtplaner und Landschafts- 
architekten GmbH, Landshut wurde am 
10.03.2025 von der Gemeinde Röfingen mit 
der Erstellung des Bebauungsplans mit integ-
riertem Grünordnungsplan sowie der Änderung 
des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren 
beauftragt.

Die BKK Dämpfungselemente Kubina GmbH ist 
im Westen des Ortsteils Roßhaupten in der Ge-
meinde Röfingen angesiedelt. Eine Erweiterung 
des Betriebs kann nicht an beliebiger Stelle er-
folgen. Die innerbetrieblichen Abläufe der Pro-
duktion sowie der An- und Abfahrt der Materiali-
en bedingen eine Erweiterung in unmittelbarem 
Anschluss an das bestehende Betriebsgelände. 
Alternative Maßnahmen zur Innenentwicklung 
im Gemeindegebiet Röfingen kommen insofern 
nicht in Betracht. Vielmehr plant die Gemeinde 
durch die Ausweisung eines Gewerbegebiets 
nördlich des bestehenden Betriebsgeländes eine 
Umnutzung der ehemaligen Kalkschlammdepo-
nie zu ermöglichen.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans wird  
mit der Anbindung an bestehende Siedlungs- 
und Erschließungsstrukturen und bestehendes 
Gewerbe somit das Anbindegebot gemäß Ziel 
3.3 im LEP sowie das gesetzlich verankerte Ziel 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwick-
lung unter gemäß §§ 1 Abs. 5, 1 Abs. 2 BauGB 
berücksichtigt.

Das Betriebskonzept der BKK Dämpfungselemen-
te Kubina GmbH sieht am Standort Roßhaupten 
die Erschließung zusätzlicher betrieblicher Flä-
chen vor, um die bestehende Betriebsstruktur zu 
erweitern und zu optimieren. Geplant sind unter 
anderem Flächen für eine mögliche Produktions-
ausweitung, ein Metalllager sowie die Auslage-
rung der Metallfertigung aus der Gummifertigung. 
Ergänzt wird das Konzept durch Stellplatzflächen 
für Betriebsfahrzeuge, einen Stickstofftank sowie 
großzügige Mitarbeiterparkplätze mit Reserve für 
einen 2-Schichtbetrieb.

Der Geltungsbereich der Änderung des Flächen-
nutzungsplans geht hierbei über den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans hinaus, um den 
gesamten Bereich der ehemaligen Kalkschlamm-
deponie zu erfassen und neu zu ordnen. Auch der 
bereits rechtskräftige Bebauungsplan „Gewerbe-
gebiet Grundstück Fl.Nr. 228 Gemarkung Röfin-
gen“ der Gemeinde Röfingen sowie die Zufahrt 
zur DK0-Deponie werden berücksichtigt.

Die Erschließung des Plangebiets ist über die be-
reits bestehende und öffentlich gewidmete Ton-
werkstraße gesichert, welche an die Hauptstraße 
anbindet.

10.2	 Standort

Das Plangebiet liegt im Westen des Ortsteils 
Roßhaupten, ca. 130 m nördlich der Hauptstraße 
und schließt diese in Teilen ein.
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Das Plangebiet wird im Westen im Wesentlichen 
durch einen bestehenden Wirtschaftsweg mit 
Begleitgehölz begrenzt, während im Osten eine 
private Zufahrtsstraße mit Begleitgehölz zur DK0- 
Deponie im nördlich angrenzenden Haldenwang 
die Grenze bildet. Nördlich schließen die Flächen 
der DK0-Deponie Haldenwang an, im Süden lie-
gen entlang der Hauptstraße (Staatsstraße St 
2510) bestehende wohnbauliche und gewerbli-
che Siedlungsflächen.

Der Geltungsbereich der Flächennutzungs-
planänderung „Ehemalige Kalkschlammdeponie 
Roßhaupten“ umfasst folgende Grundstücke der 
Gemarkung Röfingen mit einer Gesamtfläche von 
ca. 62.229 m²: Fl.Nr. 219, 220, 221, 228/1, 228/1.

10.3	 Flächennutzung

Die Flächen im Plangebiet werden künftig als 
Gewerbegebiete, als örtliche Straßen sowie als 
Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Im Be-
reich der ehemaligen Kalkschlammdeponie wer-
den die landwirtschaftlichen Nutzflächen zudem 
als Suchraum für Ausgleichsflächen festgelegt.

So wird das Planvorhaben des Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet Röfingen West“ ebenso berück-
sichtigt wie der bereits rechtskräftige Bebauungs-
plan „Gewerbegebiet Grundstück Fl.Nr. 228, Ge-
markung Röfingen“.

10.4	 Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen des Vorhabens

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine Umwelt-
prüfung durchgeführt und die voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen ermittelt. Diese wird im 
Umweltbericht beschrieben und bewertet.

Die Beschreibung des derzeitigen Umweltzu-
stands erfolgt in der Bestandsaufnahme. Dort 
werden die einzelnen Umweltbelange nach ihrer 
Funktion im Naturhaushalt und in der Umwelt 
des Menschen gemäß ihrem derzeitigen Zustand 
beschrieben und hinsichtlich ihrer Bedeutung im 
Naturhaushalt bzw. in der Umwelt des Menschen 
bewertet.

In der Wirkungsprognose werden die zu erwar-
tenden Umweltauswirkungen des Vorhabens be-
schrieben. Die zu erwartenden vorhabensbezo-
genen Auswirkungen werden dabei dem Nullfall 
bei Nichtdurchführung der Planung gegenüber-
gestellt. Bei Feststellung erheblicher Auswirkun-
gen wird geprüft, ob diese durch Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung auf ein unerheb-
liches Maß reduziert werden können. Zusätzlich 
wird dargestellt, durch welche Maßnahmen zum 
Ausgleich die nicht vermeidbaren Beeinträchti-
gungen kompensierbar sind.

Der Umweltprüfung sowie der Bearbeitung des 
Umweltberichts wurden folgende Gutachten zu-
grunde gelegt:

●● Beitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung

●● Schalltechnische Untersuchung

●● Hydrogeologische Untersuchung / Baugrund- 
untersuchung (Geotechnischer Bericht)

Die gewählten Abgrenzungen sind den jeweiligen 
Gutachten zu entnehmen.
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10.5	 Prognose bei Nichtrealisierung des 
Planes (Nullfall)

Mit der Umsetzung der Planung ist auch ein kon-
kreter Eingriff bzw. eine Veränderung der beste-
henden Situation verbunden. Die aktuelle Situ-
ation könnte bei Nichtumsetzung der Planung 
erhalten werden.

Im Hinblick auf die Schutzgüter Wasser, Luft und 
Klima, Landschaftsbild, Sach- und Kulturgüter, 
v.a. aber für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, 
käme es zu keinen Eingriffen bzw. Veränderungen.

Vorhandene Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
bleiben bei Nichtdurchführung der Planung bis 
auf Weiteres jedoch bestehen.

Die bestehenden, unversiegelten Flächen tra-
gen zur Entstehung von Kaltluft bei und wirken 
Aufhitzungseffekten kleinräumig entgegen. Luft-
belastungen durch Verkehre, gewerbliche und 
landwirtschaftliche Nutzungen in der näheren 
Umgebung sowie die Nutzungen im Plangebiet 
selbst bleiben bestehen.

10.6	 Wirkungsprognose

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Be-
standsaufnahme, der Wirkungsprognose und der 
geprüften Maßnahmen zur Vermeidung und zum 
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen des Vorha-
bens tabellarisch zusammengefasst.

Tab. 2: Wirkungsprognose auf die Schutzgüter

Nachfolgend beschriebene Festsetzungen erfol-
gen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
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Beschreibung der Umwelt Wirkung des Planes Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum 
Ausgleich

Umweltbelang Mensch, Ge-
sundheit, Bevölkerung
insgesamt
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB)

–– Vorbelastung durch beste-
hende land- bzw. forstwirt-
schaftliche und gewerb- 
liche Nutzung einschl. Ver-
kehre

–– bestehende Siedlungsge-
biete in unmittelbarer Nähe

–– Erhöhung der Verkehre im, 
vom und zum Plangebiet

–– baubedingte Störwirkung 
(temporär)

–– betriebsbedingte Störwir-
kung

–– Festsetzung von Maßnah-
men zum Schallimmissi-
onsschutz

–– Berücksichtigung einschlä-
giger Normen und Richtli-
nien bzgl. Schadstoffemis-
sionen

Umweltbelange Pflanzen
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
–– kartierte und nicht kartierte 

Biotope im Plangebiet vor-
handen

–– hochwertige Gehölzstruk-
turen im Plangebiet vor-
handen

–– Versiegelung von anthro-
pogen stark überprägten 
oder extensiv befestigten 
Flächen

–– Fällung von Bestandsge-
hölzen

–– Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

–– Umsetzung artenschutz-
fachlicher Minimierungs- / 
Ausgleichsmaßnahmen

–– Festsetzungen zur Grün-
ordnung

–– Nutzung vorhandener Ver-
kehrswege / sonstige Infra-
strukturen

–– Festsetzungen zum natur-
schutzfachlichen Ausgleich

Umweltbelange Tiere
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

–– saP-relevante Tierarten im 
Plangebiet vorhanden

–– Eingriffe in bisher unver-
siegelte oder extensiv be-
festigte Flächen sowie in 
Vegetationsbestände mit 
folglich kleinräumigem Ver- 
lust von Lebensräumen 
und potenzieller Fortpflan-
zungsstätten

–– Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

–– Umsetzung artenschutz-
fachlicher Maßnahmen

–– Festsetzungen zur Grün-
ordnung

–– Festsetzung von dauerhaft 
begrünten Dächern
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Beschreibung der Umwelt Wirkung des Planes Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum 
Ausgleich

Umweltbelang Biologische 
Vielfalt
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
–– Plangebiet zum Groß-

teil auch in Relation zum 
Umfeld kein einzigartiges 
Gebiet für die biologische 
Vielfalt

–– kartierte und nicht kartierte 
Biotope im Plangebiet vor-
handen

–– hochwertige Gehölzstruk-
turen im Plangebiet vor-
handen

–– Änderung der Biotoptypen-
zusammensetzung

–– Eingriff in potentielle Habi-
tate

–– Schaffung neuer potenti-
eller Habitate

–– s. Umweltbelange Tiere 
und Pflanzen

Umweltbelang Boden
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
–– größtenteils unversiegelte, 

anthropogen stark über-
prägte Flächen im Plange-
biet

–– Eingriffe in bisher unver-
siegelte oder extensiv be-
festigte Flächen

–– Verdichtung von Boden im 
Baufeld

–– Zerstörung von Boden-
strukturen im Baufeld

–– Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

–– sparsamer und schonen- 
der Umgang mit dem Bo-
den

–– Wiederverwendung Ober-
boden

Umweltbelang Wasser
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
–– keine Oberflächengewäs-

ser im Plangebiet
–– hoher Grundwasserflurab-

stand im Plangebiet

–– Eingriffe in bisher unver-
siegelte oder extensiv be-
festigte Flächen

–– keine Oberflächengewäs-
ser betroffen

–– Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

–– sparsamer und schonen- 
der Umgang mit dem Bo-
den

–– Festsetzungen zur Grün-
ordnung

–– Festsetzung von dauerhaft 
begrünten Dächern

–– Versickerung von Nieder-
schlagswasser

–– unter Beachtung der ein-
schlägigen gesetzlichen 
Regelungen und Vorschrif-
ten zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen 
sind keine besonderen 
vorhabenbedingten Maß-
nahmen erforderlich
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Beschreibung der Umwelt Wirkung des Planes Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum 
Ausgleich

Umweltbelang Erhaltungs-
ziele und Schutzzwecke der 
Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB)
–– Lage des Plangebiets im 

Naturpark „Augsburg - 
Westliche Wälder“ (Verord-
nungsgeber-Nr. BAY-09)

–– keine rechtlichen Konse-
quenzen oder spezifische 
Erfordernisse

–– Festsetzungen zur Grün-
ordnung

–– Festsetzungen zum natur-
schutzfachlichen Ausgleich

Vermeidung von Emissionen, 
sachgerechter Umgang mit 
Abfällen und Abwässern
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB)
–– Vorbelastung durch beste-

hende land- bzw. forstwirt-
schaftliche und gewerb- 
liche Nutzung einschl. Ver-
kehre

–– Erhöhung der Verkehre im, 
vom und zum Plangebiet

–– baubedingte Störwirkung 
(temporär)

–– betriebsbedingte Störwir-
kung

–– Ausbau bestehender Ver- 
und Entsorgungseinrich-
tung erforderlich

–– Festsetzung von Maßnah-
men zum Schallimmissi-
onsschutz

–– Versickerung von Nieder-
schlagswasser

–– unter Beachtung der ein-
schlägigen gesetzlichen 
Regelungen und Vorschrif-
ten zum Umgang mit Ab-
fällen und Abwasser sind 
keine besonderen vorha-
benbedingten Maßnahmen 
erforderlich

Erhaltung bestmöglicher Luft-
qualität
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB)

–– Vorbelastung durch beste-
hende land- bzw. forstwirt-
schaftliche und gewerb- 
liche Nutzung einschl. Ver-
kehre

–– Erhöhung der Verkehre im, 
vom und zum Plangebiet

–– baubedingte Störwirkung 
(temporär)

–– betriebsbedingte Störwir-
kung

–– unter Beachtung der ein-
schlägigen gesetzlichen 
Regelungen und Vorschrif-
ten zur Vermeidung von 
Emissionen sind keine 
besonderen vorhabenbe-
dingten Maßnahmen erfor-
derlich

–– Kaltluftentstehungsgebiete 
außerhalb des Geltungs-
bereichs werden nicht be-
einträchtigt

–– offene Baustruktur im Plan-
gebiet und dessen Umfeld
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Beschreibung der Umwelt Wirkung des Planes Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum 
Ausgleich

Umweltbelang Luft und Klima
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
–– Vorbelastung durch beste-

hende land- bzw. forstwirt-
schaftliche und gewerb- 
liche Nutzung einschl. Ver-
kehre

–– unversiegelte Flächen als 
kleinräumiges Kaltluftent-
stehungsgebiet

–– kleinräumige Überhit-
zungseffekte und Verlust 
von Kaltluftentstehungsflä-
chen durch Versiegelung

–– Erhöhung der Verkehre im, 
vom und zum Plangebiet

–– baubedingte Störwirkung 
(temporär)

–– betriebsbedingte Störwir-
kung

–– Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

–– sparsamer und schonen- 
der Umgang mit dem Bo-
den

–– Festsetzungen zur Grün
ordnung

–– Festsetzung von dauerhaft 
begrünten Dächern

–– Berücksichtigung einschlä-
giger Normen und Richtli-
nien bzgl. Schadstoffemis-
sionen

–– s. auch vorstehender Pkt.
Umweltbelang Kultur- und 
Sachgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7d 
BauGB)
–– hochwertige Sachgüter in 

Form von Verkehrswegen 
im Gebiet vorhanden

–– keine Bau- und Boden-
denkmäler im Plangebiet 
vorhanden

–– Schaffung hochwertiger 
Sachgüter im Plangebiet

–– kein Eingriff in bestehende 
Sachgüter

––

Wechselwirkungen zwischen 
den Umweltbelangen nach 
Buchstaben a, c und d (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7i BauGB)
–– v. a. der Wirkungspfad Bo-

den - Wasser ist durch die 
geplante zusätzliche Ver-
siegelung betroffen

–– Folgewirkungen v. a. auf 
Pflanzen und Tiere bzw. 
das Kleinklima

–– Wechselwirkungen beste-
hen zwischen Pflanzen, 
Tieren und biologischer 
Vielfalt durch den Verlust 
von Habitaten

–– zwischen Boden und 
Grundwasser aufgrund 
des Verlustes der Schutz- 
und Sorptionswirkung des 
Oberbodens

–– zwischen Boden und 
Grundwasser aufgrund 
der Beeinträchtigung der 
Grundwasserneubildung 
infolge von Flächenversie-
gelung

–– Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

–– sparsamer und schonen
der Umgang mit dem Bo-
den

–– Festsetzungen zur Grün
ordnung

–– Wiederverwendung Ober-
boden

–– Versickerung von Nieder-
schlagswasser

–– Umsetzung von arten-
schutzfachlichen Maßnah-
men
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11	 Zusammenfassende Erklärung

Nach § 6a Abs. 1 BauGB ist der Änderung des 
Flächennutzungsplans eine zusammenfassen-
de Erklärung beizufügen über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem 
Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus 
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit 
den geprüften, in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

Die zusammenfassende Erklärung wird nach Ver-
fahrensabschluss als eigenständiges Dokument 
erstellt und den Verfahrensunterlagen beigefügt.
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